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(3) Die Zusammensetzung der Wahlkommission des 
Kreises wird durch den Rat des Bezirkes, die Zusam
mensetzung der Stadt-, Stadtbezirks- und Gemeinde
wahlkommissionen von den Räten der Kreise bestätigt.

§ 7
Aufgaben der Kreiswahlkommission

(1) Die Kreiswahlkommission leitet das gesamte Wahl
geschehen in ihrem Territorium. Sie ist verantwortlich 
für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen 
zum Kreistag. Sie gibt den Wahlkommissionen der 
Städte, Stadtbezirke und Gemeinden sowie den Wahl
kreiskommissionen Anleitung und überwacht die Ein
haltung der wahlrechtlichen Bestimmungen bei den 
Wahlen zur Volkskammer und zu den örtlichen Volks
vertretungen.

(2) Bei den Wahlen zu den Kreistagen bzw. den Stadt
verordnetenversammlungen der Stadtkreise hat sie ins
besondere folgende Aufgaben:
a) Sie bereitet die Wahlen zum Kreistag bzw. zur 

Stadtverordnetenversammlung vor und leitet ihre 
Durchführung:

b) sie leitet die Wahlkreiskommissionen für die Wah
len zum Kreistag bzw. zur Stadtverordnetenver
sammlung an und kontrolliert ihre Tätigkeit;

c) sie entscheidet endgültig über Beschwerden gegen 
die Tätigkeit von unterstellten Wahlkommissionen 
und von staatlichen Organen im Zusammenhang mit 
den Wahlen zum Kreistag bzw. zur Stadtverordne
tenversammlung ;

d) sie fordert zur Einreichung von Wahlvorschlägen für 
die Wahlen zum Kreistag bzw. zur Stadtverordneten
versammlung auf;

e) sie prüft die von den Wahlkreiskommissionen zu
gelassenen Wahlvorschläge auf die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen, bestätigt sie und ent
scheidet endgültig über die Zurückweisung eines 
Wahlvorschlages für die Wahlen zum Kreistag bzw. ■ 
zur Stadtverordnetenversammlung;

f) sie veranlaßt die Herstellung der Stimmzettel für 
die Wahlen zum Kreistag bzw. zur Stadtverordneten
versammlung;

g) sie stellt das Wahlergebnis fest, übergibt die Wahl
unterlagen der Wahlen zum Kreistag bzw. zur Stadt
verordnetenversammlung an die Mandatsprüfungs
kommission des Kreistages bzw. der Stadtverord
netenversammlung und benachrichtigt die gewähl
ten Abgeordneten und Nachfolgekandidaten.

§ 8
Aufgaben der Stadt-, Stadtbezirks- und 

Gemeindewahlkommissionen
(1) Die Stadt-, Stadtbezirks- und Gemeindewahlkom

missionen leiten das gesamte Wahlgeschehen in ihrem 
Territorium. Sie sind verantwortlich für die Vorberei
tung und Durchführung der Wahlen zur Stadtverord
netenversammlung, Stadtbezirksversammlung oder Ge
meindevertretung. Sie überwachen die Einhaltung der 
wahlrechtlichen Bestimmungen für die Wahlen zur 
Volkskammer und zu den örtlichen Volksvertretungen.

(2) Bei den Wahlen zur Stadtverordnetenversamm
lung, Stadtbezirksversammlung bzw. der Gemeindever
tretung haben sie insbesondere folgende Aufgaben:

a) Sie bereiten die Wahlen zur Stadtverordnetenver
sammlung, Stadtbezirksversammlung oder Ge
meindevertretung vor und leiten ihre Durchführung;

b) sie leiten die Wahlkreiskommissionen für die Wah
len zur Stadtbezirksversammlung, Stadtverordneten
versammlung oder Gemeindevertretung an und kon
trollieren ihre Tätigkeit;

c) sie entscheiden endgültig über Beschwerden gegen 
die Tätigkeit von Wahlkommissionen und staatlichen 
Organen im Zusammenhang mit den Wahlen zu 
der Stadtverordnetenversammlung, Stadtbezirksver
sammlung oder Gemeindevertretung;

d) sie entscheiden über Beanstandungen der Wähler
listen gemäß § 20 Abs. 2;

e) sie fordern zur Einreichung von Wahl Vorschlägen für 
die Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung, 
Stadtbezirksversammlung oder Gemeindevertretung 
auf;

f) sie prüfen die von den Wahlkreiskommissionen zu
gelassenen Wahlvorschläge auf die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen, bestätigen sie und ent
scheiden endgültig über die Zurückweisung eines 
Wahlvorschlages für die Wahlen zur Stadtverord
netenversammlung, Stadtbezirksversammlung oder 
Gemeindevertretung :

g) sie veranlassen die Herstellung der Stimmzettel für 
die Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung, 
Stadtbezirksversammlung oder Gemeindevertretung;

h) ' sie stellen das Wahlergebnis fest, übergeben die
Wahlunterlagen der Wahlen zur Stadtverordneten
versammlung, Stadtbezirksversammlung oder Ge
meindevertretung an die Mandatsprüfungskommis
sion der Stadtverordnetenversammlung, Stadtbe
zirksversammlung oder Gemeindevertretung und be
nachrichtigen die gewählten Abgeordneten und 
Nachfolgekandidaten.

§ 9
Bildung der Wahlkreiskommissioncn

(1) Die Wahlkreiskommissionen werden gebildet:
a) in Wahlkreisen zur Wahl der Volkskammer und der 

Bezirkstage durch die Räte der Bezirke;
b) in Wahlkreisen zur Wahl der Kreistage, der Stadt

verordnetenversammlungen, der Stadtbezirksver
sammlungen oder der Gemeindevertretungen durch 
die Räte der Kreise, Städte, Stadtbezirke oder Ge
meinden.

(2) Die Wahlkreiskommissionen bestehen aus dem 
Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Sekretär und 
4 bis 14 weiteren Mitgliedern

(3) Die Wahlkreiskommissionen setzen sich aus Ver
tretern der in der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland vereinigten Parteien und Massenorgani
sationen sowie aus weiteren hervorragenden Vertretern 
der Arbeiterklasse, der Genossenschaften, der Intelli
genz, der bewaffneten Kräfte und der übrigen werktäti
gen Schichten zusammen. Sie werden von den Aus
schüssen der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland bzw. von den Parteien und Massenorgani
sationen vorgeschlagen.

(4) Die Wahlkreiskommission wird vom Vorsitzenden 
oder dessen Stellvertreter einberufen.


